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Zur Bedeutung der Listen bekannt 
gemachter Mittel und Verfahren 
für behördlich angeordnete 
Entseuchungen, Entwesungen 
und zur Bekämpfung von 
Wirbeltieren auf Grundlage des 
§ 18 Infektionsschutzgesetz

Die Listen nach § 18 
Infektionsschutzgesetz

Gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
[1] dürfen bei behördlich angeordneten 
Entseuchungen, Entwesungen und Maß-
nahmen gegen Wirbeltiere nur geprüfte 
und von den zuständigen Bundesoberbe-
hörden jeweils in einer Liste bekannt ge-
machte Mittel und Verfahren verwendet 
werden. Für die Entseuchung (Desinfek-
tion) sind diese Mittel in der Liste der ge-
prüften und anerkannten Desinfektions-
mittel und -verfahren aufgeführt, die 
vom Robert Koch-Institut (RKI) heraus-
gegeben wird. Desinfektionsmittel wer-
den angewendet, um die Zahl von Mik-
roorganismen (Bakterien, Pilze, Viren) 
so weit zu vermindern, dass es nicht zur 
Weiterverbreitung von Infektionskrank-
heiten kommen kann. Entwesungsmittel 
richten sich gegen gesundheitsschädliche 
Gliedertiere wie Schaben, Bettwanzen, 
Fliegen u. a. Die Mittel zur Bekämpfung 
von Wirbeltieren richten sich derzeit aus-
schließlich gegen Hausmäuse, Haus- und 
Wanderratten. Die Liste für Entwesungs-
mittel und Mittel für Maßnahmen gegen 
Wirbeltiere veröffentlicht das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (BVL). Im Fall einer behördlich 
angeordneten Maßnahme dürfen nur die 

Produkte dieser Listen zur Anwendung 
kommen. Für Hersteller oder Inverkehr-
bringer ist die Aufnahme ihrer Präparate 
in die Listen nach § 18 IfSG freiwillig und 
keine Voraussetzung für den Marktzu-
gang. Die Listen werden teilweise auf Ba-
sis eigener Prüfungen durch die zustän-
digen Bundesoberbehörden auf wissen-
schaftlicher Grundlage erstellt und bie-
ten damit den wesentlichen Vorteil, von 
wirtschaftlichen Interessen unabhängig 
zu sein. Die Listen nach § 18 IfSG enthal-
ten nur geprüfte Mittel und Verfahren, 
mit denen bei sachgerechter Anwendung 
die Tilgung eines Befalls durch die aufge-
führten Schädlingsarten bzw. eine sichere 
Desinfektion im jeweils genannten Wir-
kungsbereich in einer den Erfordernissen 
entsprechenden kurzen Frist bzw. Einwir-
kungszeit erreicht werden kann. Mittel 
und Verfahren, die in der Wirksamkeits-
prüfung dieses Ziel nicht erreicht haben, 
werden nicht gelistet. Das heißt nicht, dass 
diese Präparate gar nicht wirksam sind, sie 
können jedoch nicht im Rahmen behörd-
licher Anordnungen verwendet werden.

Behördliche Anordnungen von Des-
infektions-, Entwesungs- oder Maßnah-
men gegen Wirbeltiere gemäß §§ 16 und 
17 IfSG stellen in der Anwendung der ge-
nannten Mittel und Verfahren sicherlich 
eher die Ausnahme dar. Die Regelungen 

nach §§ 16, 17 und 18 IfSG sind aber wich-
tige Instrumente zur Verhütung der Wei-
terverbreitung von Infektionserregern 
und damit von Erkrankungen des Men-
schen. Die dort festgelegten Eingriffs-
möglichkeiten der zuständigen Behörden 
sind sehr weitreichend, bis hin zur Aufhe-
bung der Unverletzlichkeit der Wohnung 
des Einzelnen. Schon aus diesem Grund 
ist es unverzichtbar, dass im Ernstfall nur 
solche Mittel und Verfahren zum Einsatz 
kommen, die für den gewünschten Zweck 
optimal geeignet sind und eine unabhän-
gige staatliche Überprüfung bestanden 
haben. Im Rahmen von Zulassungen wie 
der Biozidzulassung können solche spe-
ziellen Anwendungen meist nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden. Insbeson-
dere in der Schädlingsbekämpfung wird 
in der normalen Anwendungspraxis häu-
fig nur eine Befallsreduktion erreicht oder 
sogar nur angestrebt, während nach IfSG 
in jedem Fall die Tilgung eines Befalls er-
reicht werden muss, um sicher eine mög-
liche Infektkette zu unterbrechen.

Der größere Teil von Desinfektionen 
und Schädlingsbekämpfungen sind Rou-
tineanwendungen im Rahmen allgemei-
ner oder spezieller Hygienemaßnahmen. 
Zu behördlichen Anordnungen kommt 
es z. B. im Rahmen von Ausbrüchen bei 
Patienten in Krankenhäusern (in der Re-
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gel Desinfektionsmaßnahmen), aber auch 
bei Massenvorkommen von Gesund-
heitsschädlingen ohne spezifische Erre-
gernachweise, wenn eine Gefahr für die 
Gesundheit des Menschen begründet ist. 
Beispiele hierfür sind die vor einigen Jah-
ren Schlagzeilen verursachenden groß-
räumigen Schabenvorkommen in Nord-
deutschland [2]. Die Bedeutung tierischer 
Überträger und Reservoire für Infektions-
krankheiten in Deutschland wird in die-
sem Heft ausführlich von Faulde und 
Freise dargestellt [3].

Verkehrsfähigkeit der gelisteten 
Mittel und Verfahren

Der größte Teil der in den Listen nach § 18 
IfSG geführten Präparate sind zulassungs-
pflichtige Biozide.

Das Inkrafttreten der Europäischen 
Biozidrichtlinie im Jahr 1998 [4] und 
ihrer nationalen Umsetzung in Deutsch-
land 2002 [5] hat – neben der Zulassungs-
pflicht neuer Wirkstoffe und Produkte – 
ein langfristiges Programm zur Bewer-
tung bereits auf dem Markt befindlicher 
Wirkstoffe angestoßen.

Mit dem Inkrafttreten der Euro-
päischen Biozidverordnung (EU) 
Nr. 528/2012 [6] am 01.09.2013 unterlie-
gen die Schädlingsbekämpfungsmittel 
und einige Gruppen von Desinfektions-
mitteln dieser VO. Biozidprodukte dürfen 
ausschließlich Wirkstoffe enthalten, die in 
der „Unionsliste genehmigter Wirkstoffe“ 
aufgeführt sind. Solange eine Entschei-
dung über die Genehmigung von Wirk-
stoffen noch aussteht, können für Biozid-
produkte mit sog. Altwirkstoffen für be-
stimmte Produktarten [s. Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 1451/2007] Über-
gangsregelungen in Anspruch genommen 
und in Deutschland zulassungsfrei ver-
marktet werden. Hierbei sind die Über-
gangsmaßnahmen gemäß Artikel 89 ff. 
der Biozidverordnung in Verbindung mit 
§ 28 (8) des Chemikaliengesetzes in der 
Fassung vom 23.07.2013 zu beachten.

Ist für in einem Produkt enthaltene 
Altwirkstoffe bereits eine Entscheidung 
zur Genehmigung erfolgt, ist für die wei-
tere Vermarktung des Produktes die Zu-
lassung unter Einhaltung der entspre-
chenden Fristen zur Antragstellung er-
forderlich. Alle Biozidprodukte, die im 

Rahmen von Übergangsregelungen ver-
kehrsfähig sind, müssen gemäß der Bio-
zidmeldeverordnung vor dem erstmali-
gen Inverkehrbringen der Zulassungsstel-
le (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, Friedrich-Henkel-Weg 
1–25, 44149 Dortmund, http://www.baua.
de) gemeldet werden.

Einen Sonderfall stellen die gelisteten 
Kopflausmittel dar. Hier handelt es sich 
entweder um gemäß Arzneimittelgesetz 
zugelassene Arzneimittel oder um Medi-
zinprodukte.

Desinfektionsmittel können ebenfalls 
anderen Rechtsbereichen unterliegen. In 
die Liste werden für die hygienische Hän-
dedesinfektion nur Mittel aufgenommen, 
die als Arzneimittel zugelassen sind. Da-
mit soll gewährleistet werden, dass grund-
legende Voraussetzungen für eine gefahr-
lose Anwendung wie z. B. die Hautver-
träglichkeit dieser Mittel belegt sind. Des-
infektionsmittel, die nicht zur Anwen-
dung am menschlichen Körper bestimmt 
sind (z. B. Flächen- und Wäschedesinfek-
tionsmittel) und die kein Zubehör zu Me-
dizinprodukten sind, unterliegen der Bio-
zidverordnung. Mittel zur Instrumenten-
desinfektion fallen als Zubehör zu Medi-
zinprodukten in der Regel unter das Me-
dizinproduktegesetz. Dieses sieht für der-
artige Produkte eine CE-Kennzeichnung 
vor. Abgrenzungsregelungen zu Biozid-
produkten sind zu beachten.

Aufnahmeverfahren in die 
Listen nach § 18 IfSG

Die Prüfung und Listung der Mittel und 
Verfahren in allen 3 Listen erfolgen in der 
Regel auf Antrag des Herstellers bei der 
für die Veröffentlichung zuständigen Be-
hörde (s. unten).

Zur Prüfung der Wirksamkeit der 
Mittel und Verfahren werden Metho-
den eingesetzt, die die vorgesehene An-
wendungspraxis in Fällen behördlich an-
geordneter Maßnahmen weitgehend be-
rücksichtigen. Das heißt, die Prüfungen 
müssen den jeweils schwierigsten denk-
baren Fall simulieren. Im Fall der Desin-
fektionsmittel und -verfahren prüft das 
RKI deren Wirksamkeit unter den bean-
tragten, durch Sachverständigengutach-
ten belegten Anwendungsbedingungen. 
Für die verschiedenen Anwendungsbe-

reiche existieren spezifischen Prüfmetho-
den, die zum Teil vom RKI eigens für die 
Erstellung der Desinfektionsmittel-Liste 
entwickelt und in einer entsprechenden 
Bekanntmachung des RKI veröffentlicht 
wurden [7].

Der Risikobewertung für Gesundheit 
und Umwelt liegen die in den praxisna-
hen Prüfungen ermittelten Daten zur Do-
sierung und Einwirkzeit zugrunde.

Im Fall von Lückenindikationen, d. h. 
Zielorganismen und Anwendungsberei-
chen, die bislang nicht in der Liste be-
rücksichtigt wurden, wird von den für 
die Listung zuständigen Behörden ver-
sucht, geeignete Mittel und Verfahren auf 
dem Markt zu identifizieren und eine An-
tragstellung zu erwirken. Alternativ wird 
durch eigene Forschungstätigkeit insbe-
sondere der für die Wirksamkeitsprüfung 
zuständigen Behörden angestrebt, geeig-
nete Verfahren zur Bekämpfung der be-
troffenen Zielorganismen zu erarbeiten. 
Zu erwähnen ist, dass durch das IfSG die 
Wirksamkeitsprüfung der Entwesungs-
mittel und der Mittel gegen Nagetiere an 
den entsprechenden Zieltierarten expli-
zit den zuständigen Behörden zugewie-
sen wird.

Mittel und Verfahren 
zur „Entseuchung“ 
– Desinfektionsmittel

Unter Desinfektion versteht man Maß-
nahmen, die Mikroorganismen irrever-
sibel inaktivieren und damit Gegenstän-
de oder belebte Oberflächen in einen Zu-
stand versetzen, dass von ihnen keine In-
fektionsgefährdung ausgehen kann und 
damit die Weiterverbreitung von Krank-
heitserregern verhindert wird.

Die Liste der geprüften und anerkann-
ten Desinfektionsmittel und -verfahren 
enthält chemische Desinfektionsmittel 
bzw. -verfahren sowie physikalische Des-
infektionsverfahren. Unter der Ru brik der 
chemischen Mittel und Verfahren werden 
Mittel zur Hände-, Instrumenten-, Flä-
chen- und chemothermischen Wäsche-
desinfektion aufgeführt.

Für die Mehrzahl der Mittel wurde 
die Wirksamkeit nicht nur gegen Bakte-
rien und Pilze, sondern auch gegen Viren 
nachgewiesen. Die Wirkstoffe für Hän-
dedesinfektionsmittel unterliegen beson-
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deren Anforderungen, da sie neben der 
Wirksamkeit auch die Hautverträglich-
keit gewährleisten müssen. Somit kann 
eine umfassende viruzide Wirksamkeit 
nur bei besonderen Formulierungen er-
reicht werden. Für viele Anwendungen ist 
jedoch eine Wirkung nur gegen behüllte 
Viren, wie z. B. Influenzaviren (begrenzt 
viruzide Wirksamkeit), ausreichend. Die-
ser Wirkungsbereich kann aufgrund der 
Struktur dieser Viren mit einer größeren 
Anzahl von Produkten erzielt werden. 
Dies findet durch die Aufnahme der be-
grenzt viruzid wirksamen Händedesin-
fektionsmittel seit dem 5. Nachtrag zur 
15. Ausgabe der Liste Berücksichtigung.

Wäschedesinfektionsverfahren neh-
men einen großen Teil der chemischen 
Verfahren ein. Sie werden in praxisna-
hen Prüfverfahren in einer Testwasch-
maschine mit einer im RKI entwickelten 
Methode geprüft, die auch die Grundlage 
einer europäischen Norm ist. Ihre Wirk-
samkeit kann dementsprechend nur unter 
gleichen praktischen Bedingungen garan-
tiert werden, d. h. in Trommelwaschma-
schinen, die eine exakte Einstellung der 
Verfahrensparameter wie Wassermenge, 
Temperatur und Einwirkzeit erlauben. In 
Wäschereien übliche Waschverfahren mit 
Waschstraßen sind mit diesen Tests nicht 
generell berücksichtigt.

Neben dem seit vielen Jahren eingetra-
genen Raumdesinfektionsverfahren mit 
Formaldehyd beinhaltet die aktuelle Aus-
gabe der Liste auch Begasungsverfahren 
für HEPA-Filter in Sicherheitswerkbän-
ken mit Formaldehyd bzw. Wasserstoff-
peroxid. Begasungsverfahren für Räume, 
z. B. im Krankenhaus sind keineswegs für 
Routineanwendungen vorgesehen, son-
dern besonderen Situationen vorbehal-
ten. Bei der Anwendung solcher Verfah-
ren ist auch zu beachten, dass sie immer 
mit einer Flächendesinfektion durch Wi-
schen verbunden werden müssen.

Thermische Desinfektionsverfahren 
gelten als sichere Verfahren, können je-
doch nicht für jeden Anwendungsbe-
reich eingesetzt werden. Die Liste enthält 
3 Gruppen solcher Verfahren: Verfahren 
zur Desinfektion von porösen Gütern wie 
z. B. Bettenausstattungen, zur Abfalldes-
infektion mittels Dampf sowie Instrumen-
tendesinfektionsverfahren in Reinigungs- 
und Desinfektionsgeräten. Aufgrund der 

Energiebilanz finden thermische Verfah-
ren zur Bettenaufbereitung kaum noch 
Anwendung. Seit Veröffentlichung der 
Europäischen Norm für Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräte wurden auch für die-

se Rubrik keine neuen Verfahren eingetra-
gen. Die Norm beinhaltet zwar überwie-
gend andere Prüfkriterien als die Testme-
thoden des RKI [8], stellt aber im Gegen-
satz zu diesen die Voraussetzungen für die 
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Entwesungen und zur Bekämpfung von Wirbeltieren 
auf Grundlage des § 18 Infektionsschutzgesetz

Zusammenfassung
Zum Schutz des Menschen vor übertragba-
ren Krankheiten dürfen bei behördlich ange-
ordneten Entseuchungen (Desinfektion), Ent-
wesungen (Bekämpfung von Gliedertieren) 
und Maßnahmen zur Bekämpfung von Wir-
beltieren, durch die Krankheitserreger ver-
breitet werden können, nur Mittel und Ver-
fahren verwendet werden, die von der zu-
ständigen Bundesoberbehörde in einer Lis-
te im Bundesgesundheitsblatt bekannt ge-
macht worden sind. Die Aufnahme in die Lis-
te erfolgt nur, wenn die Mittel und Verfah-
ren hinreichend wirksam sind und keine un-
vertretbaren Auswirkungen auf Gesundheit 
und Umwelt haben (§ 18 IFSG). Für Herstel-
ler von Desinfektionsmitteln und Schädlings-
bekämpfungsmitteln besteht keine Verpflich-
tung, ihre Präparate in die Listen nach § 18 
IfSG eintragen zu lassen. Insbesondere ist die 
Eintragung in die Listen keine Voraussetzung 

für den Marktzugang in Deutschland. Dem 
Anwender steht die Wahl des Mittels grund-
sätzlich frei, soweit es sich nicht um behörd-
lich angeordnete Maßnahmen, d. h. Entseu-
chungen, Entwesungen oder Maßnahmen 
gegen Wirbeltiere gemäß § 17 IfSG handelt. 
Es ist jedoch dringend zu empfehlen, auch 
bei routinemäßiger Anwendung die oben ge-
nannten Listen zu Rate zu ziehen, da bei den 
dort aufgeführten Mitteln und Verfahren die 
Wirksamkeit durch behördliche, teilweise im 
Rahmen von Akkreditierungen qualitätsge-
sicherten Prüfungen oder Sachverständigen-
gutachten belegt und von unabhängigen In-
stitutionen bestätigt wurde.

Schlüsselwörter
§ 18 IfSG · Desinfektion · 
Entwesung · Wirbeltierbekämpfung · 
Gesundheitsschädlinge

On the relevance of the official lists for notified products 
and measures for disinfection, disinfestation and control of 
vertebrate pests ordered by an authority on the legal basis 
of § 18 IfSG (German Protection against Infection Act)

Abstract
In order to protect human health against 
communicable diseases, the German Protec-
tion against Infection Act (IfSG) requires the 
use of officially approved products and meth-
ods for officially ordered disinfection, disin-
festation (control of arthropods) as well as 
measures for the management of vertebrate 
pests that spread pathogens. Official approv-
al is granted by registration in lists published 
by the responsible federal health authori-
ties and only for products and methods that 
have been tested and found to be sufficient-
ly effective and do not have an unacceptable 
impact on health and the environment (§ 18 
 IfSG). It is not compulsory for manufactur-
ers to have their products and methods list-
ed in accordance with § 18 IfSG. In particular 
listing is not a prerequisite for access to the 

German market. Users are free to choose a 
product as long as no officially ordered mea-
sure, i.e. disinfection, disinfestation or mea-
sures against vertebrate pests, according to 
§ 18  IfSG applies. However, it is highly recom-
mended to use approved products included 
in the abovementioned lists even for routine 
application, as these registered products and 
methods have been tested, i.e. the efficacy 
has been proven by means of specific, recog-
nized and quality assured testing procedures 
or by expert reports which have been con-
firmed by independent institutions.

Keywords
§ 18 IfSG · Disinfection · Disinfestation · Pest 
control · Public health pests
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ordnungsgemäße Aufbereitung von Me-
dizinprodukten dar. Unter dem Aspekt 
der Vermeidung der Weiterverbreitung 
von Krankheitserregern über das Abwas-
ser wurden nur Verfahren eingetragen, bei 
denen die Flotte erstmals nach der Des-
infektionsphase abgelassen werden durf-
te. Ein solches Vorgehen erscheint unter 
modernen hygienischen Bedingungen bei 
heutigem Kenntnisstand – Behandlung 
des Abwassers in Kläranlagen – in aller 
Regel nicht erforderlich. Damit erübrig-
te sich die Notwendigkeit, weiterhin neue 
Verfahren hierzu vorzuhalten.

Für die Desinfektion infizierter Abfäl-
le sind nur thermische Verfahren geeig-
net. Deshalb werden in die Liste auch kei-
ne chemischen Verfahren für diesen An-
wendungsbereich eingetragen. Eine che-
mische Desinfektion würde die vollstän-
dige Durchdringung der Abfälle voraus-
setzen, was aufgrund deren Inhomogeni-
tät sehr unwahrscheinlich ist.

Neben der RKI-Liste existieren wei-
tere Listen zur Wirksamkeit von Desin-
fektionsmitteln, für die die gutachterliche 
Prüfung und unabhängige Bewertung 
der Gutachten nach transparenten Kri-
terien Voraussetzung für die Aufnahme 
von Mitteln und Verfahren ist. Diese Lis-
ten sind jedoch nicht für behördlich an-
gewiesene Maßnahmen vorgesehen und 
bewerten die enthaltenen Mittel teilwei-
se nach anderen Kriterien. Für Routine-
desinfektionsmaßnahmen im humanme-
dizinischen Bereich gibt der Verbund für 
Angewandte Hygiene eine entsprechende 
Liste heraus. Die Deutsche Veterinärme-
dizinische Gesellschaft veröffentlicht ver-

schiedene Listen für veterinärmedizini-
sche Desinfektionsaufgaben, z. B. für den 
Lebensmittelbereich und die Tierhaltung.

Entwesungsmittel (Mittel und 
Verfahren zur Bekämpfung 
von Gliedertieren)

Gesundheitsschädlinge sind per Defini-
tion im § 2 IfSG „Tiere, durch die Krank-
heitserreger auf den Menschen übertra-
gen werden können“. Im Umweltbundes-
amt als für die Wirksamkeitsprüfung zu-
ständige Behörde sind im akkreditierten 
„Prüflabor Gesundheitsschädlinge“ Prü-
fungen gegen folgende Schädlingsarten 
möglich: Bettwanzen, Stubenfliegen, Flö-
he, verschiedene Schabenarten, Stechmü-
cken, Pharaoameisen, Haus- und Weg-
ameisen, Kleiderläuse (als Substitut für 
Kopfläuse) und Taubenzecken.

Auch wenn bei einigen der genannten 
Schädlingsarten bisher keine Nachwei-
se einer erfolgreichen Krankheitserreger-
übertragung auf den Menschen vorliegen 
(z. B. Bettwanzen) werden auch gegen die-
se sehr schwierig zu bekämpfenden Tie-
re seit vielen Jahrzehnten Mittel und Ver-
fahren geprüft, da sie die Gesundheit des 
Menschen bei Befall deutlich schädigen. 
Gerade zur Bekämpfung von Bettwanzen 
benötigen sowohl Gesundheitsämter als 
auch Betroffene sichere Hinweise zur er-
folgreichen Bekämpfung. Dies wird noch 
brisanter vor dem Hintergrund sich ver-
stärkender Resistenzprobleme und einer 
eingeschränkten Wirkstoffpalette (s. auch 
Beitrag von Kuhn & Vander Pan in die-
sem Heft, [9]).

Der Wegfall einer Reihe von Wirkstof-
fen und Wirkmechanismen in den letz-
ten 10 Jahren führte zu erheblichen Ein-
schränkungen in der Liste der für behörd-
lich angeordnete Bekämpfungsmaßnah-
men geprüften Mittel. So stehen z. B. der-
zeit keine Organophosphate wie Chlorpy-
rifos, Dichlorphos oder Diazinon mehr 
zur Verfügung. Als akut toxische Wirk-
stoffe mit einer schnellen Sofortwirkung 
sind gegen die meisten Zieltierarten vor 
allem Pyrethroide in der Liste zu finden. 
Gerade gegen diese Wirkstoffgruppe lie-
gen aus Deutschland einzelne Untersu-
chungsergebnisse zu Resistenzen bei Flie-
gen in Tierställen ( Musca domestica L.) vor 
[10]. Die Gründe liegen auch in der jahre-
langen suboptimalen Anwendung dieser 
Wirkstoffe [10]. Systematische Resistenz-
untersuchungen an Gesundheitsschäd-
lingen werden allerdings in Deutschland 
nicht durchgeführt. Für die effektive Be-
kämpfung tierischer Schädlinge im Hy-
gienebereich – insbesondere für behörd-
lich anzuordnende Maßnahmen gemäß 
Infektionsschutz- oder Tierseuchengesetz 
– sollte eine ausreichend große Palette an 
wirksamen Mitteln und Verfahren zur 
Verfügung stehen. Dies bezieht sich so-
wohl auf die Zusammensetzung der Mittel 
und hier besonders auf die Wirkstoffe als 
auch auf unterschiedliche Formulierungs-
typen. Je nach Art des Zielorganismus, 
des Befallsortes, dessen Nutzungswei-
se und eventuell auch der Resistenzlage 
muss für einen optimalen Bekämpfungs-
erfolg das wirksamste Bekämpfungsver-
fahren ausgewählt werden. Berücksich-
tigt werden müssen dabei ganz allgemei-
ne Wirkungsweisen des jeweiligen Wirk-
stoffes wie Atemgiftwirkung, Kontaktgift-
wirkung oder Fraßgiftwirkung bis hin zu 
speziellen Effekten wie Austreibeeffekt, 
Repellenteffekt, Knock-down-Effekt, 
Kill-Effekt,  Antifeeding-Effekt, Entwick-
lungsstörung, Stoffwechselstörung, Steri-
lisierung oder Ovizidie. Auch die Dauer 
dieser Effekte muss bei der Auswahl des 
Mittels berücksichtigt werden und rich-
tet sich wiederum nach Zieltierart und 
Befallsort. Selbstverständlich sollte bei 
der Bekämpfung von Gesundheitsschäd-
lingen nicht die ausschließliche Anwen-
dung chemischer Mittel empfohlen wer-
den, sondern im Rahmen eines Schäd-
lingsmanagements sollten alle notwendi-

Abb. 1 9 Zwangskon-
takt-Versuch mit Bett-
wanzen (Cimex lectula-
rius) im Labor. Jeweils 
12 Wanzen werden für 
definierte Zeiträume 
zwischen 2 min und 
3 h auf mit der Prüf-
substanz behandel-
ten Oberflächen gehal-
ten und anschließend 
in neutralen Gefäßen 
beobachtet. (Foto: Mit 
freundlicher Genehmi-
gung des Umweltbun-
desamtes)
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gen integrativen einschließlich prophylak-
tischer bis hin zu baulichen Maßnahmen 
ergriffen werden. Auch die sachgerechte 
Anwendung der chemischen Mittel ist für 
die Effektivität und die Resistenzprophy-
laxe von großer Bedeutung.

In den Laborprüfungen des Umwelt-
bundesamts wird in speziell entwickelten 
Wirksamkeitstests versucht, möglichst 
viele der oben genannten Eigenschaften 
eines Präparates gegen die jeweilige Ziel-
tierart und gegen jedes hier zu bekämp-
fende Stadium zu prüfen. Dabei steht im-
mer als Ziel die Tilgung eines Befalls im 
Sinne einer Infektkettenunterbrechung 
im Vordergrund. Aus diesem Grund wer-
den auch ausschließlich solche Präpara-
te geprüft, die sich für großflächige/groß-
räumige Einsätze durch professionelle 
Schädlingsbekämpfer eignen. Mittel, die 
für die Anwendung durch Laien im Haus-
halt vorgesehen sind, werden in der Re-
gel nicht für die Listung nach § 18 IfSG ge-
prüft.

Die Prüfmethoden versuchen, prakti-
sche Anforderungen in der Bekämpfung 
zu berücksichtigen. So werden z. B. bei 
Kontaktgiften im Zwangsversuch mehre-
re repräsentative Materialien mit unter-
schiedlichen sorptiven Eigenschaften ge-
prüft, z. B. Holz, kunststoffbeschichte-
te Platten wie Hornitex®, Tapete, Metall, 
Beton (. Abb. 1). Im Fall von Köder-
formulierungen werden die Attraktivi-
tät und Wirksamkeit der Köder in ausrei-
chend großen Behältnissen mit möglichst 
viel Bewegungsfreiheit für die Tiere sowie 

im Wahlversuch unter Anbietung eines at-
traktiven giftfreien Beifutters getestet. In 
allen Versuchen wird der Zeitraum, inner-
halb dessen eine Tilgung der eingesetzten 
Tiere erreicht werden kann, in besonderer 
Weise berücksichtigt.

Begleitet werden die Wirksamkeits-
prüfungen im UBA immer durch laufen-
de Eigenforschung der Verhaltensweisen 
von Gesundheitsschädlingen, ihrer Emp-
findlichkeit gegenüber Umwelt- und Gift-
einflüssen sowie zu allen Faktoren, die 
ihre Entwicklung beeinflussen. Ferner ist 
das UBA in die Abstimmung von Prüfkri-
terien auch international und im Rahmen 
der Biozidzulassung involviert. So konn-
te z. B. das Prüfsystem für Schabenköder 
erfolgreich in ein OECD-Guidance-Doc-
ument einfließen [11], weitere Guidance-
Documents sind in Bearbeitung.

Mittel und Verfahren zur 
Bekämpfung von Wirbeltieren

Die Listen nach § 18 IfSG zur Bekämpfung 
von Wirbeltieren enthalten Mittel und 
Verfahren zur Bekämpfung von Haus-
mäusen, Wanderratten und Hausratten. 
Dabei wird unterschieden zwischen Mit-
teln zur Anwendung in Innenräumen und 
Tierställen, im Freiland und in der Kanali-
sation. Diese Anwendungsorte werden bei 
der Prüfung und Bewertung der Produkte 
berücksichtigt.

Die blutgerinnungshemmenden ro-
dentiziden Wirkstoffe Warfarin, Chlor-
phacinon, Coumatetralyl, Bromadiolon, 
Difenacoum, Brodifacoum,  Difethialon 
und Flocoumafen sowie der Akutwirk-
stoff Alpha-Chloralose und die gasför-
mig wirksamen Aluminiumphosphid, 
Blausäure und Kohlendioxid sind bereits 
in den Anhang I der Biozidrichtlinie auf-
genommen worden. Das Zulassungsver-
fahren für die Produkte ist zu einem gro-
ßen Teil bereits erfolgt. Von den genann-
ten Wirkstoffen sind auf der § 18 IfSG-Lis-
te alle Antikoagulanzien vertreten sowie 
Blausäure als Begasungsmittel. Durch die 
Biozidzulassung scheiden einige Produkt-
formen durch Auflagen zur Risikominde-
rung, die mit der Aufnahme der Wirkstof-
fe in den Anhang I der Biozid-RL verbun-
den sind, vom Markt aus. So wird es zu-
künftig nur noch gebrauchsfertige Pro-
dukte geben, nicht jedoch Konzentrate 

zur Selbstherstellung von Ködern. Auch 
die Verwendung von Haftgiften wird stark 
eingeschränkt.

Neben den Wanderratten, Hausratten 
und Hausmäusen werden in der nächs-
ten Ausgabe der § 18 IfSG-Liste auch Mit-
tel zur Bekämpfung von Rötel- und Feld-
mäusen im Rahmen des Gesundheits-
schutzes aufgenommen. Diese Anwen-
dung ist jedoch strikt von der Bekämp-
fung dieser Schadnager im Bereich des 
Pflanzenschutzes abzugrenzen; für die-
sen Verwendungszweck sind ausschließ-
lich Pflanzenschutzmittel zugelassen. Vor 
allem Rötelmäuse, die im Winter in Ge-
bäude eindringen, können aber als Über-
träger von Hantaviren (Serotyp PUUV) 
auch als Gesundheitsschädlinge von Be-
deutung sein [14].

Neben den Mitteln zur Nagetierbe-
kämpfung sind auch Köderstationen als 
Verfahren zur Ausbringung von Roden-
tiziden gelistet. Diese haben nach der 
neuen Biozidzulassung als Risikominde-
rungsmaßnahme zum Schutz von Kin-
dern und Nicht-Zielorganismen eine be-
sondere Bedeutung erlangt, da eine Kö-
derausbringung in der Regel nur noch in 
Köderstationen erlaubt ist. Eine Prüfricht-
linie zur Bewertung von Fallen zur Nage-
tierbekämpfung wird momentan erarbei-
tet. Der Einsatz von Fallen ist insbesonde-
re bei Vorkommen von Resistenzen gegen 
Antikoagulanzien, aber auch in sensiblen 
Bereichen, in denen eine Giftausbringung 
nicht ohne Weiteres möglich ist, als bio-
zidfreies Bekämpfungsverfahren wichtig.

Ebenso wie bei den Insektiziden ist bei 
der Wirksamkeitsprüfung von Nagetier-
bekämpfungsmitteln die Simulation mög-
lichst realistischer Bedingungen im Labor 
von großer Bedeutung. Nahezu alle gelis-
teten und zur Listung beantragten Roden-
tizide sind Fraßgiftköder. Entscheidend 
für den Erfolg einer Bekämpfungsmaß-
nahme ist eine möglichst gute Köderan-
nahme. Die Prüfungen werden daher mit 
Zuchten von Wildstammtieren durchge-
führt (. Abb. 2), die in ihrem Nahrungs-
explorations- und Fraßverhalten Ratten 
und Mäusen in den tatsächlichen Befalls-
habitaten entsprechen. Zudem wird die 
Wirksamkeit der Köder in Versuchen mit 
Gruppen von Nagetieren getestet, da so-
ziale Effekte bei der Nahrungsaufnahme 
von großer Bedeutung sind. Die Prüfun-

Abb. 2 8 Die Prüfungen von Nagetierbekämp-
fungsmitteln werden an Wildstamm-Tieren 
durchgeführt, die im UBA gezüchtet werden. Im 
Bild eine Wanderratte (Rattus norvegicus). (Foto: 
Mit freundlicher Genehmigung des Umwelt-
bundesamtes)
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gen sind dabei an etablierte Prüfrichtli-
nien des Julius-Kühn-Instituts (ehemals 
BBA) angelehnt. Für den Anwendungs-
bereich der Rattenbekämpfung in der 
Kanalisation wurde zudem ein Verfah-
ren entwickelt, in dem die Köder vor der 
Ausbringung für mehrere Tage bei hoher 
Feuchtigkeit und Wärme gelagert werden, 
um eine mögliche Köderzersetzung und 
Schimmelbildung zu simulieren.

Schlussfolgerung

Die Prüfverfahren zur Listung von Mit-
teln nach § 18 IfSG müssen hohe Stan-
dards an die Qualität der Prüfungen als 
auch strenge Maßstäbe zur Bewertung 
der geprüften Mittel einhalten. Die über-
wiegende Zahl der Prüfmethoden zur 
Wirksamkeit wurden – teilweise inklusi-
ve der Zucht der Prüforganismen – eigens 
für diesen Zweck entwickelt und sind in 
Europa an wenigen anderen Stellen in der 
existierenden Form zusammen mit einer 
entsprechenden Qualitätssicherung vor-
handen. Die staatlichen Prüfungen sind 
zudem von ökonomischen Interessen un-
abhängig. Es wird daher empfohlen, auch 
bei routinemäßigen Entseuchungen, Ent-
wesungen und Bekämpfungen von Wir-
beltieren die hier vorgestellten Listen zu 
Rate zu ziehen.

Zuständige Behörden

Das RKI prüft Desinfektionsmittel und 
-verfahren auf Wirksamkeit und veröf-
fentlicht die entsprechende Liste im Ein-
vernehmen mit dem UBA und dem Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM), die die Unbedenklich-
keit für Umwelt und Gesundheit prüfen.

Das BVL veröffentlicht die Entwe-
sungsmittel- und Wirbeltierbekämp-
fungslisten im Einvernehmen mit dem 
UBA, das die Wirksamkeit und die Un-
bedenklichkeit für die Umwelt prüft, so-
wie dem Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR), das die Unbedenklichkeit für 
die Gesundheit prüft. Im Fall von Kopf-
lausmitteln erfolgt die gesundheitliche Be-
wertung durch das BfArM.

Diese Desinfektionsmittelliste wird im 
Bundesgesundheitsblatt und im Internet 
(http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/
Krankenhaushygiene/Desinfektionsmit-

tel/desinfektionsmittel_node.html) veröf-
fentlicht. Zurzeit gilt die 16. Ausgabe der 
Liste mit Stand vom 31.08.2013 [13].

Die Entwesungsmittel- und Wirbeltier-
mittellisten werden vom BVL im Bundes-
gesundheitsblatt sowie auf der Internetsei-
te des BVL veröffentlicht. Derzeit gelten 
die Bekanntmachung der 18. Ausgabe der 
Entwesungsmittelliste und die 15. Ausga-
be der Wirbeltierliste vom 20.06.2008, ge-
meinsam bekannt gemacht [14], sowie der 
Nachtrag zu diesen Listen vom 13.07.2010 
[15] (http://www.bvl.bund.de/DE/03_Be-
darfsgegenstaende/03_AntragstellerUn-
ternehmen/05_Schaedlingsbekaemp-
fungsmittel/01_Infektionsschutz/bgs_in-
fektionsschutz_node.html).
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